
 
 
Medien-Information 

 

 

 

Verantwortlich für diesen Pressetext: Thomas Giebeler, Innenministerium, Düsternbrooker Weg 92, 24105 Kiel, Tel: 0431-988-3007, 
Fax: 0431-988-3003 | E-Mail:Pressestelle@im.landsh.de | Presseinformationen der Landesregierung finden Sie aktuell und 
archiviert im Internet unter: http://www.landesregierung.schleswig-holstein.de 
 

 
 

Innenministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 

 

26. Januar 2005         |  Sperrfrist: TOP 10 und 57, Beginn der Rede  |  
 

 
Klaus Buß im Landtag: Gefahrhundegesetz schützt  
die Bürger und ist maßvoll gegenüber Hundehaltern 
 
Das neue Gefahrhundegesetz schützt Bürger vor gefährlichen Hunden und ist zugleich 
maßvoll gegenüber Hundehaltern. Diese Auffassung vertrat Innenminister Klaus Buß am 
Mittwoch (26. Januar) im Landtag in Kiel. Auf der Tagesordnung stand die zweite Bera-
tung des Gefahrhundegesetzes. Der Minister betonte, die Mehrheit der Hundehalter ge-
he sachkundig und verantwortungsvoll mit ihren Tieren um. Das gelte auch für die Besit-
zer gefährlicher Hunde. Das Gesetz richte sich daher gegen jene Minderheit von Haltern 
und Züchtern, die ihre Hunde teils vorsätzlich, teils aus Unkenntnis zur Gefahr werden 
lassen. „Nur wer persönlich geeignet, zuverlässig und sachkundig ist, soll künftig einen 
gefährlichen Hund halten dürfen“, sagte Buß.  
 
Nach dem neuen Gefahrhundegesetz gelten American Staffordshire-Terrier, Staffordshi-
re-Bullterrier, Bullterrier und Pitbull-Terrier von vornherein als gefährlich. Außerdem stuft 
das Gesetz Hunde als gefährlich ein, die eine übersteigerte Kampfbereitschaft, Angriffs-
lust und Schärfe besitzen oder einen Menschen oder ein Tier gebissen haben.  
 
Gefährliche Hunde müssen in der Öffentlichkeit an der Leine geführt werden, ein hell-
blaues Halsband und einen Maulkorb tragen. Von der Maulkorbpflicht können sie aller-
dings befreit werden, wenn ihre Sozialverträglichkeit in einem Wesenstest nachgewiesen 
wurde. Das gilt selbstverständlich nicht für Hunde, die bereits einen Menschen gebissen 
haben.  
 
Das Gefahrhundegesetz verbietet die Züchtung von Hunden mit einer gesteigerten Ag-
gressivität und Gefährlichkeit gegenüber Menschen und Tieren. Insbesondere American 
Staffordshire-Terrier, Staffordshire-Bullterrier, Bullterrier und Pitbull-Terrier dürfen nicht 
gezüchtet werden, weil man damit rechnen muss, dass die Nachkommen ein überstei-
gertes Angriffs- und Kampfverhalten zeigen.  
 
Wer gegen Bestimmungen des Gefahrhundegesetzes verstößt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit, die mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden kann. 


